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Antrag

des NEOS Landtagsklubs (Erstantragstellerin KO LA Birgit Obermüller)

betreffend: One-Stop-Shop für Behindertenberatung

Der Landtag wolle beschließen:

"Die Tiroler Landesregierung wird aufgefordert, ein umfassendes, barrierefreies und 
niederschwellig zugängliches One-Stop-Shop-Beratungsangebot für Menschen mit Behinderungen 
sowie deren Familien zu entwickeln und umzusetzen. Ziel ist es, betroffene Personen bestmöglich 
über alle relevanten Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten zu informieren und sie bei 
wichtigen Entscheidungen zu begleiten."

Zuweisungsvorschlag:
Ausschuss für Soziales, Frauen, Integration und Inklusion sowie Gesundheit und Pflege

Begründung:
Menschen mit Behinderungen und ihre Familien sind im Laufe ihres Lebens mit einer Vielzahl an 
Herausforderungen konfrontiert. Von der medizinischen Versorgung über Bildungs- und Berufschancen 
bis hin zur selbstbestimmten Lebensgestaltung im Erwachsenenalter. Gerade an den Übergängen 
zwischen Lebensphasen ist eine gute, abgestimmte Beratung entscheidend. Derzeit fehlt es jedoch an 
zentralen, übersichtlichen und abgestimmten Anlaufstellen. Ein "One-Stop-Shop"-Modell kann hier 
wesentlich zur Entlastung beitragen, unnötige Bürokratie vermeiden und die Teilhabe-Chancen für 
Menschen mit Behinderungen nachhaltig verbessern. 

Das Angebot soll insbesondere folgende Bereiche abdecken:

Frühförderung und familenbegleitende Beratung ab dem Zeitpunkt der Diagnoseerstellung
Zugang zu und Finanzierung von Hilfsmitteln und Beihilfen
Informationen zur medizinischen und therapeutischen Versorgung
Unterstützung bei Bildungsentscheidungen (vorschulische Erziehung, Schulwahl, Inklusionsangebote etc.)
Beratung zu Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten
Wohn- und Betreuungsangebote im Erwachsenenalter
Assistenzmodelle
Übergänge in verschiedene Lebensphasen

Dabei ist auf eine bedarfsgerechte Koordination zwischen den zuständigen Stellen und Sozialträgern zu 
achten sowie auf niederschwellige Zugangsmöglichkeiten in ganz Tirol.

Innsbruck, am 20. Juni 2025
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